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Gefdhrliche Splelereif

Eine Frau brachte den Liebegndten lhres angetrauten
Gatten s¢ wenlg Vergtidndnis entgegen,dass dieser sich
‘schliesgglich auf dle Strasse begab.In einer Telefonkabine
nachte er dle Bekanntschaft eines noch minderjédhrigen
Surschen,in der Meinung da dies ja keine Frau,seine Hand-
lung auch kein Ehebruch sgei.Der Junge verbat gich dann
seine Anndherung,es gsel denn,dass er seine Geliliste mit
klingender Minze beglelche.lit diegem war indesgsgen der
Marn wiederum nicht einverstanden,liess den Jungen stehen
und machte sich davon.Der Junge ihm aber a tempo mach,er-
relchte ihn und machte auf der Strasse einen Skandal.Eg
ergab slich eine klelne Schiigerel;der lMann fllichtete in
einen Keller,wurde dort jedoch von Passanten unter Anflhr.-
ung des Burschen herausgeholt.Schliesslich wurden alle
Belde auf dle Wache gebracht.Dort entrollte gich dann wile-
der einmal ein Menschenschikgal.Der Mann war sich der Trag-
welte seines Tuns nicht einmal ganz bewugst.Nur der Unver-
stand seiner Frau hatte lhn dahin gebracht und er war der
fegten Ueberzeugung,keinen Treubruch getan zu haben,weil
er es ja nicht mit einer Frau zu tun gehabt hitte.Das
Schlimme aber an der ganzen Sache war der Umsgtand,dass er
sich eben an einem Minderjdhrigen vergangen hatte.
Das Verhdr liess dann aber auch den Burschen 1lm rechten



Licht erscheinenw
Flir den ungliicklichen Mann war Zuchthausstrafe sicher.

Doch eines hatte ihn daver gerettet:Der Bursche hatte zu -
gegeben,dass ,wenn der Mann 1hn bezahlt hitte,er dann nichts
- gesagt haben wlirde,slch dann als¥d die Sache hitte gefallen

lagsene« Dadurch hatte er sgsich selbst zur gewerblichen Pro-
gtitution gestempelt,sich strafbar gemachts So kam der ver
irrte Mann an der furchtbarsten Strafe vorbel und er wird
wohl Zeitlebens an dlesge geféhrliche Splelerel denken,dle
ihm beinahe sein ganzes Leben zerstdrt hétte.

Wir wollen den Mann in seiner Handlung nicht in Schutz
nehmen. Verfilhrung ven Minderjdhrigen (wenn man hier iiber -
haupt noch von Verfilhrung sprechen kann) ist sgtrafbar und
goll auch bestraft werden. Jeder Mengch soll gich zu be -
herrschen wigsen. Zum mindesten, wenn er nicht einmal
gleichgeschlechtlich veranlagt ist, so soll er wisgsen wu
er hingehdrt. Immerhin ist das rein menschliche Urtell
gehr zu begriissen, zelgt eg doch, wie weltsgichbtig die moss-
gebenden Perginlichkeiten gein kénnen wenn sie wollen-:
Ganz erireulich ist die Degradierung dieses Burachen zum
gemeinen Strichbengel. Wir kinnen daraus nur immer wiedsr
lernen und zur Hussersten Vorsicht raten. ,

Eg ist indessen ganz begonders interegsant festzustel
len, dags solche Sachen nicht nur unsern Leuten passieren
kbnneno. Dagg im Gegentell die bisexuell veranlagthten oder
songt geschlechtlich {ibersgdttigten Leute solche Dinge mit
Vorliebe “drehen' In solchen F#llen wire es dann wirklich
grundfalsch, hierin einen homosexuellen Akt zu erblicken,
wie dies gemeinhin iiblich igt. Ein wirklicher Homoerot,
der flir seine Veranlagung nichtg kann, der Anspruch auf
Anerkennung dleger Naturgegtaltung erhebt, ein sclcher
Mensch kann und wird nie und nimmer irgend welchen Verkehr
mit dem andern Geschlecht haben, zum mindegten aber igt
eine golche Verbindung nie wvon Dauer«.

Viele ungliickliche Ehen gind auf solche Umsté@nde zu-
riick zu fiihren. Viele Kinder wverdanken ihr Ungliick ihren
bewusst oder unbewugst falsch handelnden Eltern.

Darum: Priife gich ein jeder gselbst. Versuche jeder sich
ehrlich gelbst einmal kennen zu lernen. Hole er gich Rat
und Aufklarung. Es gibt auch in der Schwelz Pergtnlich -
keiten die weltsichtig und verninftig genug sind um den
rechten Weg welgen zu kénnen. Dann aber bringe man so viel

Mut auf zu der Sache zu stehen und gehe dort hin wo man
hingehort.



	Gefährliche Spielerei!

